
Haftungsausschluss für Trainingsbetrieb  
 
 
 

Name, Vorname: 

Geb.-Datum: 

Gesetzlicher Vertreter: 

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Wohnort: 

 
Fahrer ist Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges 

Fahrer/Beifahrer sind nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges. Der Fahrzeugeigentümer gibt die in diesem 

Formular abgedruckte Haftungsverzichtserklärung ab 

 

Bei falschen Angaben stellen Bewerber und Fahrer/Beifahrer den in der Haftungsverzichtserklärung des Fahrzeugeigentümers 

aufgeführten Personenkreis von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers wegen Schäden, die im Zusammenhang mit 

der Veranstaltung (ungezeitetes und gezeitetes Training, Übungs- und Besichtigungsfahrten, Rennen, auch zur Erzielung von 

Höchstgeschwindigkeiten oder kürzesten Fahrzeiten) entstehen, frei. Dies gilt auch für Kosten des Fahrzeugeigentümers für 

eine angemessene Rechtsverfolgung. 

Das Motorsportgelände des MSC Parmen e.V. darf nur durch Personen zum Zweckes des Trainings befahren werden, die den 

nachstehend aufgeführten Haftungsausschluss anerkennen. Mit Betreten oder Befahren des Geländes erkennen diese Personen 

die nachstehend aufgeführten Regelungen und Erklärungen vollständig und unwiderruflich an.  

 

Allgemeine Vertragserklärungen von Bewerber, Fahrer und Beifahrer (Bewerber, Fahrer und Beifahrer = 

Teilnehmer) - Die Teilnehmer haften für alle Verpflichtungen aus dem Nennungsvertrag als Gesamtschuldner. 

 

Die Teilnehmer versichern, dass 

- die in dieser Erklärung gemachten Angaben richtig und vollständig sind, 

- sie uneingeschränkt den Anforderungen der Veranstaltung gewachsen sind, 

- das Fahrzeug in allen Punkten den einschlägigen technischen Bestimmungen entspricht, 
- das Fahrzeug in allen Teilen jederzeit durch die Technischen Kommissare untersucht werden kann und 
- sie das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand bei der jeweiligen Veranstaltung einsetzen werden 
 

Insbesondere erkennen Sie als verbindlich an, dass 

- sie Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes (Bewerber, Fahrer, Beifahrer, Mechaniker, Helfer usw.), 

die das Vertragsverhältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen Schadensersatzanspruch begründen, für und gegen sich 

gelten lassen müssen, 

- der DMSB, seine Gerichtsbarkeit, die Sportkommissare und die Veranstalter – jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeit – 

berechtigt sind, neben anderen Maßnahmen auch Strafen bei Verstößen gegen die sportlichen Regeln, sportgesetzlichen 

Bestimmungen und vertraglichen Pflichten  

 

Erklärungen der Teilnehmer zum Ausschluss der Haftung 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche 

Verantwortung für alle von ihnen verursachten Schäden. Sie erklären den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber: 

- den eigenen Teilnehmern (anderslautende Vereinbarungen zwischen den Teilnehmern gehen vor!) und Helfern, 

- den jeweils anderen Teilnehmern, den Eigentümern und Haltern aller an der Veranstaltung teilnehmenden Fahrzeuge (soweit 

die Veranstaltung auf einer permanenten oder temporär geschlossenen Strecke stattfindet) und deren Helfern, 

- der FIA, der CIK, dem DMSB, den Mitgliedsorganisationen des DMSB, der DMSW GmbH, deren Präsidenten, Organen, 

Geschäftsführern und Generalsekretären, 

- dem ADAC e. V., den ADAC Regionalclubs, den ADAC Ortsclubs und den mit dem ADAC e. V. verbundenen Unternehmen, 

deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären, 

- den sonstigen DMSB Mitgliedsorganisationen, deren Präsidenten, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären, 

- dem Veranstalter, den Sportwarten, den Rennstreckeneigentümern, den Rechtsträgern der Behörden, Renndiensten und allen 

anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen, 

- den Straßenbaulastträgern und 

- den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor 

genannten Personen und Stellen sowie deren Mitgliedern. 

 

Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für sonstige 

Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie nicht für Schäden aus der 

Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer leicht 

fahrlässigen Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen ist die Haftung für Vermögens- und Sachschäden der 

Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem 

Rechtsgrund, insbesondere also für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außervertraglicher Haftung und für 



Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender 

Haftungsausschlussklausel unberührt. 

 

Mit Abgabe dieser Erklärung nehmen die Teilnehmer davon Kenntnis, dass Versicherungsschutz im Rahmen der 

Kraftverkehrsversicherungen (Kfz-Haftpflicht, Kasko- und Insassen-Unfall-Versicherung) für Schäden, die im Rahmen einer 

Veranstaltung, die auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten gerichtet ist, nicht gewährt wird. Sie verpflichten sich, auch 

den Halter und den Eigentümer des eingesetzten Fahrzeugs davon zu unterrichten. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass während des Trainings keine Streckensicherung besteht. Da es sich um ein 

Offroadgelände handelt, unterliegt das Gelände einer fortwährenden Änderung der Beschaffenheit. Die Teilnehmer erkennen 

mit Betreten des Geländes die Streckennutzungsordnung an und erklären den Verzicht auf Ansprüche jeglicher Art für Schäden, 

die im Zusammenhang mit dem Trainingsbetrieb stehen. 

 

Entbindung von der Schweigepflicht 

Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von gesundheitlichen 

Schäden, die die motorsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in Frage stellen können, entbindet der/die 

Unterzeichnende alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das sich daraus nicht nur für ihn/sie selbst sondern auch für Dritte 

ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht untereinander sowie gegenüber dem DMSB, dem Veranstalter 

und dem Versicherungs-Schadensbüro. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt aufgrund eines berechtigten Interesses. Dieser 

Verarbeitung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. 

 

Der DMSB, seine Mitgliedsorganisationen, die ADAC Regionalclubs und Veranstalter nehmen nicht an einem 

Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nach Verbraucherstreitbeilegungsgesetz teil. 

 

Freistellungserklärung bei Film-, Fotoproduktion und Datenschutzhinweise 

Der Teilnehmer erklärt sein Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während der Veranstaltung sowie zur 

Einräumung der unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte 

hinsichtlich der von seiner Person, etwaigen Begleitpersonen oder der von ihren Fahrzeugen gefertigten Film- oder 

Fotoaufnahmen gegenüber dem Veranstalter. Die Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung für die Berichterstattung in 

Print-, Radio-, TV- und Onlinemedien insbesondere auch die Internet-/Facebook-Auftritte des Veranstalters. Sendet der 

Teilnehmer Bildmaterial an den Veranstalter erklärt der Teilnehmer darüber hinaus sein Einverständnis zur uneingeschränkten 

honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den ADAC Regionalclub und dem Veranstalter. Hinweis: 

Falls die Einwilligung nicht erteilt oder vor der Teilnahme an der Veranstaltung widerrufen wird, ist eine Teilnahme an der 

Veranstaltung nicht möglich. Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft unter Angaben der Veranstaltung und 

Veranstaltungsdatums widerrufen. 

 

Wenn der Teilnehmer/in noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der Sorgeberechtigte, dass er das 

alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter verbindlich 

abzugeben. Bei der Unterzeichnung durch Sorgeberechtigte ist die Angabe des vollständigen Namens und Anschrift erforderlich.  

 

 

Parmen, den _________________________ 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Unterschrift des Teilnehmenden     ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

DRUCKSCHRIFT Name des Teilnehmenden    DRUCKSCHRIFT Name gesetzlicher Vertreter 

 

 

Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen. Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen 

Namen sondern auch im Namen des anderen Elternteils bzw. ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt. 

 

Datenschutzhinweis  

Personenbezogene Daten (z. B. Name, Adresse, Telefonnr.) erheben und verarbeiten wir nur, wenn Sie uns diese im Rahmen 

des Trainingsbetriebes zur Verfügung gestellt haben und nur, soweit dies für die Begründung und inhaltliche Ausgestaltung 

oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich ist. Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gelöscht, sofern Sie in eine weitere Verwendung nicht ausdrücklich 

eingewilligt haben. Ohne Ihr Einverständnis oder eine entsprechende behördliche Anordnung werden Ihre persönlichen Daten 

von uns oder von uns beauftragten Personen keinen Dritten Personen zur Verfügung gestellt. Sie können die Nutzung Ihrer 

Daten für Werbezwecke jederzeit per Post, Telefax oder E-Mail widersprechen: MSC Parmen e.V. im ADAC Franz-Wienholz-

Straße 21b 17291 Prenzlau oder an info@msc-parmen.de. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist im Falle einer Einwilligung 

Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Dient Ihre Registrierung der Vorbereitung eines Vertragsabschlusses ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 

zusätzliche Rechtsgrundlage. 


